
 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift für die 
 
 
 
 
Stadt Grevesmühlen 
-Stadtkasse- 
Rathausplatz 1 
23936 Grevesmühlen 
 
 

gültig ab dem: 
 

Name, Vorname oder Firma (Pflichtiger) 

Steuernummer/Kassenzeichen 
 

Straße, Hausnummer Lage des Objektes (Ort) 

PLZ, Wohnort/Firmensitz Straße, Hausnummer des Objektes 

 

ermächtigt die oben bezeichnete Kasse 
 

nachstehende Zahlungsverpflichtigungen zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu Lasten des unten 
angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen: 

 

 Grundsteuer A  Hundesteuer   Zweitwohnungssteuer 

 

 Grundsteuer B  Nutzungsgebühr  Kita-/Hortbeiträge  

 

 Gewerbesteuer   Straßenreinigungsgebühr  Schulkostenbeiträge 

 

 Miete, Pacht  Gewässerunterhaltungsgebühr/Gebühr Wasser- und 
Bodenverband 

 

bei  
Geldinstitut  

Kontonummer BLZ 

BIC (SWIFT) IBAN 

Die BIC und IBAN entnehmen Sie bitte Ihrem Kontoauszug. 
 
Die Teilnahme am Einzugsverfahren ist freiwillig. 
 
Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf. Das vorstehend 
bezeichnete kontoführende Geldinstitut ist zu einer Einlösung nicht verpflichtet, wenn das 
angegebene Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. Bei falschen Kontoangaben 
oder Rückbuchungen, die nicht durch unser Verschulden zustande kommen, werden Ihnen 
die Rückbuchungsgebühren der Bank in Höhe von 3,00 € berechnet.  
Die Ermächtigung zum Einzug der Forderungen erlischt dann automatisch. 
 
 

Ort 

Datum 

 
 
 

(Name, Vorname) 
Unterschrift des Kontoinhabers 

 


